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Landsleute mit Lebensmitteln und Medikamenten zu 
versorgen. Dies sind auch Orte, um Sorgen zu teilen 
und Gottesdienste zu feiern.

Mit dem heutigen Opfer am 1. Advent 2015 an das 
Gustav-Adolf-Werk Württemberg unterstützen wir die 
evangelischen Kirchen in der Diaspora bei ihren dia-
konischen Aufgaben und beim Gemeindeaufbau. 

Das GAW Württemberg setzt sich für die evangeli-
schen Diaspora-Gemeinden ein, damit sie wachsen 
und die Herausforderungen in ihrem Land annehmen 
können. 

Paulus schreibt im Galaterbrief (Gal 6,10): „Solange 
wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen 
Gutes tun – vor allem aber denjenigen, die durch den 
Glauben mit uns verbunden sind.“ So bitte ich Sie 
herzlich, das GAW Württemberg mit Ihrem Opfer zu 
unterstützen und unsere Glaubensgeschwister in den 
Diasporagemeinden im Gebet zu begleiten.

Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung.

D r.  h . c .  F r a n k  O.  J u l y

Diaspora-Arbeit  
des Gustav-Adolf-Werkes 
Pflichtopfer am 1. Advent 2015

Erlass des Oberkirchenrats
vom 16. September 2015   AZ 52.13-1 

Nr. 77.34-01-09-V01

Das Pflichtopfer am 1. Advent, Sonntag, 29. Novem-
ber 2015, ist für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes – 
des Diasporawerkes unserer Landeskirche – bestimmt.

Mit folgender Abkündigung wird dieses Opfer den Ge-
meinden empfohlen. Hierzu ergeht folgender Opfer-
aufruf des Landesbischofs:

„Viele Menschen sind in diesen Tagen auf der Flucht. 
Sie haben ihre Heimat verlassen und sind oft ohne Un-
terkunft und angemessene Versorgung. In Griechen-
land, wo bereits viele Flüchtlinge angekommen sind, 
hat sich die ohnehin schon schwierige Situation weiter 
zugespitzt. 

In evangelischen Kirchen entstehen neue Räumlich-
keiten, um Flüchtlinge, Romafamilien und bedürftige 
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Pflichtopfersammlung  
BROT FÜR DIE WELT 
am 25. Dezember 2015

Erlass des Oberkirchenrats 
vom 23. September 2015   AZ 52.14-2 

Nr. 77.34-01-24-V01

Der Opferplan 2015 sieht für das Pflichtopfer am 
Christfest (25. Dezember 2015) ein Pflichtopfer für 
BROT FÜR DIE WELT vor. Der Landesbischof 
schreibt:

„In der Advents- und Weihnachtszeit 2015 sind die 
Opfer und Spenden unserer evangelischen Kirchenge-
meinden für die Aktion BROT FÜR DIE WELT be-
stimmt. Diese Aktion gibt es nun im 57. Jahr. Und sie 
ist immer noch notwendig. 

In unserem reichen Land können wir uns kaum vor-
stellen, dass jeder achte Mensch auf der Welt Hunger 
leidet und Abend für Abend hungrig schlafen gehen 
muss.

Brot für die Welt setzt sich dafür ein, dass alle Men-
schen satt werden. Zwei Milliarden Menschen fehlt 
die für ein gesundes Leben notwendige Ernährung. 
Besonders Kinder bleiben durch Mangelernährung oft 
in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung zu-
rück und sind anfällig für schwere Krankheiten. 

„Satt ist nicht genug!“ 

heißt deshalb das Motto der 57. Aktion von BROT 
FÜR DIE WELT. In Jesaja 58, 7a steht: „Brich den 
Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus!“

Durch Ihre Fürbitte und Ihre Spende für BROT FÜR 
DIE WELT tragen Sie dazu bei, dass sich mehr Men-
schen angemessen ernähren können. Im vergangenen 
Jahr sind aus Ihren Spenden alleine in unserer würt-
tembergischen Landeskirche 7,9 Millionen Euro für 
Brot für die Welt zusammengekommen. Herzlich dan-
ke ich Ihnen dafür!“

D r.  h . c .  F r a n k  O.  J u l y

Änderung der Satzung des Diako-
nischen Werks der evangelischen 
Kirche in Württemberg e. V.

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 31. August 2015   AZ 54.100 

Nr. 54.10-01-01-V09

Die Mitgliederversammlung des Diakonischen Werks 
hat am 12. November 2014 die folgenden Änderun-
gen der Satzung des Diakonischen Werks der evan-
gelischen Kirche in Württemberg e. V. in der Fassung 
vom 17. Juli und 3. September 2002 (Abl. 60 S. 166), 
zuletzt geändert am 10. November 2010 (Abl. 64 S. 
388) beschlossen, denen der Oberkirchenrat am 16. 
Dezember 2014 zugestimmt hat und die hiermit be-
kannt gemacht werden.

R u p p

Änderung der Satzung des Diakonischen Werks 
der evangelischen Kirche in Württemberg e. V.

1. § 18 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ergänzt: 

 Nach dem Wort „Vorstand“ werden die Worte „ , von 
der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stell-
vertretenden Vorsitzenden der Trägerversamm-
lung,“ eingefügt. 

2. § 18 Abs.3 wird um nachfolgenden Satz ergänzt:

 „Die Regelungen in den §§ 5 und 13 bleiben unbe-
rührt.“

3. § 23 ist insgesamt aufzuheben und als „nicht be-
setzt“ zu kennzeichnen. 
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Kirchenrechtliche Vereinbarung 
über den Wechsel der Trägerschaft 
für die evangelische Kindertages-
stätte in Asselfingen von der Evang. 
Kirchengemeinde Asselfingen auf 
den Evang. Diakonieverband Ulm/
Alb-Donau

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 31. August 2015   AZ 46 Asselfingen Nr. 32

Durch kirchenrechtliche Vereinbarung hat die Evang. 
Kirchengemeinde Asselfingen die Trägerschaft für die 
evangelische Kindertagesstätte in Asselfingen auf den 
Evang. Diakonieverband Ulm/Alb-Donau übertragen. 
Die Vereinbarung wurde durch Verfügung des Ober-
kirchenrats vom 10. August 2015 genehmigt und wird 
gemäß § 8 des Kirchlichen Verbandsgesetzes bekannt 
gemacht.

R u p p

Kirchenrechtliche Vereinbarung über 
einen Wechsel der Trägerschaft der 

Kindertagesstätte Asselfingen

Zwischen dem Evang. Diakonieverband Ulm/
Alb-Donau
–  vertreten durch den Geschäftsführer,  

Herrn Pfarrer Markus Grapke – 

und

der Evang. Kirchengemeinde Asselfingen
–  vertreten durch den Vorsitzenden,  

Herrn Pfarrer Christoph Hillebrand –

wird auf der Grundlage von § 8 Kirchliches Verbands-
gesetz folgende Kirchenrechtliche Vereinbarung ge-
schlossen:

Präambel

Auf Grund der Neufassung des Kindergartengeset-
zes (KGaG) des Landes Baden Württemberg, die am 
1. Januar 2004 in Kraft getreten ist, hält es die oben 
genannte Kirchengemeinde für notwendig, die Trä-
gerschaft für die Kindertagesstätte auf den Evang. 
Diakonieverband Ulm/Alb-Donau zu übertragen. Da-
durch können die personellen und wirtschaftlichen In-
teressen bei der örtlichen Bedarfsplanung (§ 8 Abs. 2 
KGaG) effektiver wahrgenommen werden.

Ziel ist, eine evangelische Kindertagesstättenarbeit auf 
Dauer ermöglichen zu können.

§ 1
Wechsel der Trägerschaft

Die o.a. evang. Kirchengemeinde betreibt derzeit 
eine Kindertagesstätte mit insgesamt drei Gruppen. 
Die genannte Kirchengemeinde überträgt die Träger-
schaft ihrer Kindertagesstätte auf den Evang. Diako-
nieverband Ulm/Alb-Donau. Dieser tritt im Wege der 
Rechtsnachfolge in die Rechte und Pflichten des bis-
herigen Trägers ein.

§ 2
Aufteilung der Arbeit im 

Kindertagesstättenbereich

1.  Der Träger verpflichtet sich, mit der örtlichen Kir-
chengemeinde bestmöglich zusammenzuarbeiten.

2.  Die religionspädagogische Arbeit bleibt Aufgabe 
der örtlichen Kirchengemeinde. Diese, vertreten 
durch die jeweilige Pfarrerin/Pfarrer oder eine vom 
Kirchengemeinderat beauftragte Person tragen Mit-
verantwortung. Die örtliche Kirchengemeinde wirkt 
u.a. bei den folgenden Aufgaben mit:

a)  Abstimmung von Zielen und Grundsätzen  
evangelischer Kindertagesstättenarbeit mit  
dem Träger

b)  Regelmäßige Berichte der Leitung der Kinder-
tagesstätte im Kirchengemeinderat

c)  Bei Anstellungen, Um- und Versetzungen, 
Abordnungen, Abmahnungen, Kündigungen 
(Entlassungen), wird die Kirchengemeinde 
angehört. Bei der Personal auswahl hat sie  
ein Vorschlagsrecht

d)  Führung von Personalentwicklungsgesprächen
e)  Erstellung von Zeugnis- und Beurteilungs-

entwürfen

3.  Der Diakonieverband Ulm/Alb-Donau (Träger) ist 
Ans prech- und Vertragspartner der bürgerlichen Ge-
meinde Asselfingen in allen Angelegenheiten. 

 Der Träger hat folgende Aufgaben:

a)  Abschluss der vertraglichen Angelegenheiten 
mit der bürgerlichen Gemeinde 

b)  Wahrnehmung der kirchlichen Rechte bei  
der kommunalen Bedarfsplanung

c)  Aufstellung der Stellenpläne
d)  Genehmigung von Wiederbesetzungen 
e)  Erhebung der Elternbeiträge
f)  Erledigung des Kassen- und Rechnungswesens



g)  Mitgliedschaft im Evang. Landesverband Tages-
einrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. 
mit allen Rechten und Pflichten, insbesondere 
der Weitergabe der Angebote sowie Wahrneh-
mung der Interessenvertretung der örtlichen 
Kirchengemeinde.

4.  Die Dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat der Diakonieverband Ulm/Alb-Do-
nau (Träger) im Benehmen mit der örtlichen Kir-
chengemeinde.

5.  Die Fachaufsicht über die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist von der örtlichen Kirchengemeinde 
im Benehmen mit dem Träger eigenverantwortlich 
wahrzunehmen. Im Bedarfsfall kann der Träger die 
Fachaufsicht auf die beim Evang. Kirchenbezirk 
angestellte Fachberaterin delegieren.

§ 3
Finanzierung

1.  Die Steuerzuweisung für die Personal- und Sachkos-
ten – ausgenommen § 3 Abs. 3+4 – der Kinderta-
gesstätten erhalten die örtlichen Kirchengemein den 
als Vorwegabzug nach der jeweils gültigen Be zirks-
satzung.

2.  Die Kirchengemeinde weist diese Mittel zweckge-
bunden dem Diakonieverband Ulm/Alb  Donau zu, 
der daraus die Personal- und Sachkosten – ausge-
nommen § 3 Abs. 3+4 – für die Kindertagesstätte 
trägt.

3.  Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenstände, die kein geringwertiges Wirt-
schaftsgut (490 € inkl. MwSt.) sind, ist die Kir-
chengemeinde nach vorheriger Absprache mit dem 
Träger zuständig. Die Finanzierung erfolgt nach Ab-
zug der Betriebskostenzuschüsse der bürgerlichen 
Gemeinde aus Eigenmitteln der Kirchengemeinden.

4.  Für Instandsetzungsarbeiten und Umbauten in 
kirchlichen Gebäuden, die über die laufende Un-
terhaltung hinausgehen (so genannte kleinere Bau-
maßnahmen ab 7.500 €) ist die Kirchengemeinde 
nach vorheriger Absprache mit dem Träger zustän-
dig. Die Finanzierung erfolgt nach Abzug der Bau-
kostenzuschüsse der bürgerlichen  Gemeinde aus 
Eigenmitteln der Kirchengemeinde.

5.  Dem bisherigen Träger der kirchlichen Kinderta-
gesstätte sollen durch den Abschluss dieser Ver-
einbarung keine wirtschaftlichen und insbesondere 
keine arbeitsrechtlichen Nachteile entstehen. Nähe-
res hierzu wird in einer gemeinsamen Geschäfts-
ordnung geregelt.
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§ 4
lnkrafttreten, Vertragsänderung

1.  Zur Rechtsgültigkeit dieser Vereinbarung ist die 
Ge nehmigung des Evang. Oberkirchenrats in Stutt-
gart erforderlich, d. h. die Vereinbarung wird erst 
wirksam, wenn die Genehmigung des Evang. Ober-
kirchenrats vorliegt.

2.  Sie tritt am 01.01.2016 in Kraft.

3.  Änderungen bedürfen der Schriftform. 

Kirchenrechtliche Vereinbarung 
der Evangelischen Gesamt- 
kirchengemeinde Metzingen und 
der Evangelischen Kirchenge- 
meinde Glems über die Über- 
tragung der Trägerschaft für die 
evangelische Tageseinrichtung für 
Kinder in Glems auf die Evange-
lische Gesamtkirchen gemeinde 
Metzingen gemäß § 8 Abs. 1  
Kirchliches Verbandsgesetz

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 1. September 2015   AZ Metzingen 

Ges.Kgde Nr. 23

Durch kirchenrechtliche Vereinbarung hat die Evang. 
Kirchengemeinde Glems der Evangelischen Gesamt-
kirchengemeinde Metzingen die Trägerschaft für die 
evangelische Tageseinrichtung für Kinder in Glems 
übertragen. Die Vereinbarung wurde durch Verfügung 
des Oberkirchenrats vom 24. August 2015 genehmigt 
und wird gemäß § 8 Abs. 3 Kirchliches Verbandsge-
setz bekannt gemacht. Sie tritt am 1. Januar 2016 in 
Kraft.

R u p p
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Kirchenrechtliche Vereinbarung zur Übertragung 
der Trägerschaft der Kindertageseinrichtung der 
Kirchengemeinde Glems auf die Gesamtkirchen-

gemeinde Metzingen

Zwischen der Evang. Kirchengemeinde Glems
– vertreten durch Pfarrer Ulrich Rapp – 

und

der Evang. Gesamtkirchengemeinde Mettingen
– vertreten durch Pfarrerin Petra Frey –

wird folgende Übertragungsvereinbarung nach § 8 
Abs. 1 Kirchliches Verbandsgesetz geschlossen:

Präambel

Die Evang. Kirchengemeinde Glems betreibt derzeit 
eine Kindertageseinrichtung mit insgesamt 2 Kinder-
gartengruppen.

Die Kirchengemeinde will die Trägerschaft ihrer Ein-
richtung auf die Trägerin übertragen. Ziel ist die dauer-
hafte Erfüllung der Aufgabe evangelischer Kindergar-
tenarbeit mit einem hohen qualitativen Standard. Die 
Übertragung erfolgt, weil die Erfüllung der Aufgabe 
auf Grund der deutlichen Zunahme der Aufgaben der 
Träger einer Kindertageseinrichtung durch den Erlass 
zahlreicher neuer gesetzlicher Bestimmungen und bil-
dungspolitischer Anforderungen für kleinere Träger 
zunehmend erschwert wird. Mit der Übertragung kön-
nen die inhaltliche Arbeit und die Vernetzung sowie 
die kirchlichen personellen und wirtschaftlichen Inter-
essen bei der örtlichen Bedarfsplanung (§ 8 Abs. 2  
KiTaG) für die Kirchengemeinde besser wahrgenom-
men werden.

§ 1
Aufteilung der Arbeit im Kindertages-

stättenbereich

(1) Die Kirchengemeinde überträgt nach Zustimmung 
der zuständigen Gremien die Trägerschaft ihrer Kin-
dertageseinrichtung mit Wirkung zum 01.01.2016 auf 
die Trägerin. Dies ist die Einrichtung

Evang. Kindergarten Glems, Neuhauser Str. 48
mit 2 Gruppen im offenen Konzept

(2) Die Kirchengemeinde arbeitet mit der Trägerin in 
Fragen des Betriebes der Kindertageseinrichtung zu-
sammen. Beide sind zur gegenseitigen Wahrnehmung 
und Unterstützung verpflichtet.

(3) Die Kirchengemeinde und ihr Pfarrer/ihre Pfarrerin 
bleibt zuständig für die Wahrnehmung der religions-
pädagogischen Betreuung der Kindertageseinrichtung 
und ihrer Einbeziehung ins Gemeindeleben (z.B. Got-
tesdienst, Gemeindefeste). Regelmäßige Berichte der 
Leitungen erfolgen im Kirchengemeinderat.

(4) Der Kindergarten und die Kirchengemeinde sind 
mit jeweils einem Sitz (Kindergartenleiterin und Kin-
dergartenausschussmitglied der Kirchengemeinde) im 
Kindergartenausschuss der Trägerin vertreten, wie 
auch die anderen Kindergärten im Bereich der Träge-
rin. Die Aufgaben des Kindergartenausschusses erge-
ben sich aus der Ordnung des Kindergartenausschus-
ses der Trägerin.

Insbesondere nimmt der Ausschuss folgende Aufga-
ben wahr:

1. Er legt im Rahmen der Grundsatzbeschlüsse des 
Ge samtkirchengemeinderats die Grundsätze und 
Zie le der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen 
fest.

2. Er entscheidet im Rahmen des Haushaltsplans über 
neue Leistungsangebote der Kindertageseinrichtun-
gen; die Einrichtung neuer Gruppen oder Einrich-
tungen und andere wesentliche Änderungen des 
örtlichen Angebots, die sich auf die Kosten für die 
Kirchengemeinde auswirken, bedürfen der Zustim-
mung des Kirchengemeinderats.

3. Er kann allgemeine religionspädagogische Grund-
sätze für die Kindertageseinrichtungen erstellen 
un beschadet der Zuständigkeit der örtlichen Pfarr-
ämter und übertragenden Kirchengemeinde für die 
religionspädagogische Betreuung.

4. Er erstellt die Qualitätsentwicklungs- und Quali-
tätssicherungsgrundsätze.

5. Er erhält regelmäßige Informationen über den Be-
trieb der Kindertageseinrichtungen durch die Lei-
terinnen oder Leiter der Kindertageseinrichtungen 
und unterstützt diese.

6. Er entsendet die Vertreterinnen und Vertreter zu 
den Treffen des Evang. Landesverbands Tagesein-
richtungen für Kinder in Württemberg e. V.

(5) Die Neuanstellung und Entlassung von Leiterin-
nen und Leitern erfolgt durch die Trägerin im Beneh-
men mit der Kirchengemeinde.

(6) Die Trägerin ist Ansprech- und Vertragspartnerin 
der Stadt Metzingen in allen Angelegenheiten. Der 
Übergang der Vertragspartnerschaft bedarf der Zu-
stimmung durch die Stadt Metzingen.
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(7) Die Trägerin hat u. a. folgende Aufgaben:

1. Abschluss von Vereinbarungen mit der Stadt 
Metzingen einschließlich der Wahrnehmung kirch-
licher Belange bei der Bedarfsplanung; soweit es 
sich um die Schließung einzelner Gruppen der 
Tageseinrichtung für Kinder in Glems handelt, ist 
das Benehmen mit der Kirchengemeinde Glems 
herzustellen

2.  Aufstellung der Stellenpläne
3.  Durchführung und Genehmigung von (Wieder-) 

Besetzungen
4.  Erhebung der Elternbeiträge
5.  Erledigung des Kassen und Rechnungswesens
6.  Genehmigung von Fortbildungen
7.  Genehmigung von Kindergartenschließzeiten
8. Mitgliedschaft im Ev. Landesverband Tagesein-

richtungen f. Kinder Württemberg e.V. mit allen 
Rechten und Pflichten, insbesondere der Weiterga-
be der Angebote.

(8) Die Dienstaufsicht hat der Gesamtkirchengemein-
derat der Trägerin. Die laufende Dienstaufsicht ist vom 
Gesamtkirchengemeinderat auf den/die Kirchenpfle-
ger/in der Trägerin übertragen. Die Fachaufsicht hat 
die Trägerin.

§ 2
Finanzierung

(1) Die Trägerin erhält einen Anteil an der Kirchen-
steuerzuweisung des Kirchenbezirks Bad Urach-Mün-
singen nach der jeweils geltenden Bezirkssatzung.

(2) Ebenso erhält die Trägerin die laut Kindergarten-
vertrag mit der Stadt Metzingen vereinbarten städti-
schen Zuschüsse sowie alle weiteren Einnahmen im 
Rahmen des Kindergartenbetriebes, insbesondere El-
ternbeiträge.

(3) Das Gebäude ist Eigentum der Stadt Metzingen. 
Die Räumlichkeiten werden der Trägerin entsprechend 
der Regelung im Kindergartenvertrag für den Betrieb 
der Tageseinrichtungen für Kinder mietfrei überlas-
sen. Die Verteilung der Kosten richtet sich nach dem 
Kindergartenvertrag. Des Weiteren wird auf die Rege-
lungen im Kindergartenvertrag mit der Stadt Metzin-
gen verwiesen.

(4) Die Personal- und Sachkosten für den Betrieb der 
Kindertageseinrichtung(en) werden von der Trägerin 
übernommen.

(5) Die Trägerin tritt, soweit möglich, im Wege der 
Rechtsnachfolge in die Rechte und Pflichten der Kir-
chengemeinde ein. Die Arbeitsverhältnisse der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde im 

Bereich der übernommenen Kindertageseinrichtung 
gehen nach § 1a Absatz 6 KAO kraft Gesetzes zum 
Stichtag auf den Träger über.

§ 3
lnkrafttreten, Vertragsänderung

(1) Zu dieser Vereinbarung ist die Genehmigung des 
Evang. Oberkirchenrats in Stuttgart erforderlich.

(2) Zum Wechsel des Vertragspartners (Kindergarten-
vertrag) ist die Zustimmung der Stadt Metzingen er-
forderlich.

(3) Die Kündigung dieser Vereinbarung ist mit einer 
Frist von einem Jahr zum Ende des Kalenderjahres 
möglich.

(4) Ein Kündigungsrecht der Kirchengemeinde mit ei-
ner Frist von 3 Monaten, beginnend ab der Kenntnis-
erlangung nach §1 (7) Nr. 1 dieses Vertrages besteht, 
wenn eine Reduzierung der Kindergartengruppen des 
übertragenen Kindergartens gegen den Willen der Kir-
chengemeinde beabsichtigt ist.

(5) Das Recht auf außerordentliche Kündigung beider 
Parteien bleibt hiervon unberührt.

(6) Änderungen und Aufhebung des Vertrags bedürfen 
der Schriftform und der Genehmigung des Oberkir-
chenrats.

(7) Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2016 in Kraft.

Ergebnis der Zweiten Evangelisch-
theologischen Dienstprüfung  
Winter 2015

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 8. September 2015   AZ 22.81-3 

Nr. 22.53-01-04-V05

Die Zweite Evangelisch-theologische Dienstprüfung 
haben am 17. Juni 2015 bestanden:
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H a r t m a n n

Prüfung für Kirchenmusiker – 
Korrektur

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 17. September 2015   AZ 59.160 zu Nr. 87

 hat am 14. Feb-
ruar 2014 die A-Prüfung an der Staatlichen Hochschu-
le für Musik und Darstellenden Kunst in Stuttgart ab-
gelegt und nicht wie bereits im Amtsblatt (Abl. Bd. 66, 
Nr. 13, Seite 279) veröffentlich die B-Prüfung.

H a r t m a n n

Dienstausweise

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 23. September 2015   AZ 21.00 

Nr. 21.00-01-02-V04

Der vom Evang. Dekanatamt Zuffenhausen ausgestell-
te Dienstausweis Nr. 3308 von Herrn Pfarrer Günther 
Hauser wurde als verloren gemeldet und wird hiermit 
für ungültig erklärt.

H a r t m a n n

Dienstnachrichten

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Der Landesbischof hat 

a) ernannt:

 

 



Bd. 66 Nr. 22 492 30. Oktober 2015

b) in den Ruhestand versetzt

In die Ewigkeit wurden abgerufen:

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Amtsblatt
Laufender Bezug nur durch das Referat Interne  
Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenrats.
Bezugspreis jährlich 25,00 Euro, 
zuzüglich Porto- und Versandkosten.
Erscheinungsweise: monatlich.

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember  
eines jeden Jahres gekündigt werden.
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können 
vom Referat Interne Verwaltung des Evangelischen Ober-
kirchenrats – soweit noch vorrätig – bezogen werden. 
Preis je Einzelheft: 2,00 Euro.

Herausgeber
Evangelischer Oberkirchenrat
Postfach 10 13 42, 70012 Stuttgart
Dienstgebäude: Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart
Telefon 0711 2149-0
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Evangelisches Medienhaus GmbH
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